
Erstes Buch: Allgemeiner Teil

entstehenden Schaden verantwortlich; sie haften als Ge
samtschuldner.

§43
(1) Dem Vereine kann die Rechtsfähigkeit entzogen wer

den, wenn er durch einen gesetzwidrigen Beschluß der Mit
gliederversammlung oder durch gesetzwidriges Verhalten 
des Vorstandes das Gemeinwohl gefährdet.

(2) Einem Vereine, dessen Zweck nach der Satzung nicht 
auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, 
kann die Rechtsfähigkeit entzogen werden, wenn er einen 
solchen Zweck verfolgt.

(3) (aufgehoben).
(4) Einem Vereine, dessen Rechtsfähigkeit auf Ver

leihung beruht, kann die Rechtsfälligkeit entzogen werden, 
wenn er einen anderen als den in der Satzung bestimmten 
Zweck verfolgt.
Anmerkung:
Nach § 41 ÜbertrVO muß dem Verein die Rechtsfähigkeit durch Ver
fügung des Leiters des Volkspolizeikreisamtes entzogen werden, wenn 
seiné Tätigkeit gegen die demokratische Gesetzlichkeit verstößt oder die 
Voraussetzungen des § 73 vorliegen.

§ 44
(gegenstandslos)

Anmerkung:
Vgl. § 41 ÜbertrVO.

§45
(1) Mit der Auflösung des Vereins oder der Entziehung der 

Rechtsfähigkeit fällt das Vermögen an die in der Satzung 
bestimmten Personen.

(2) Durch die Satzung kann vorgeschrieben werden, daß 
die Anfallberechtigten durch Beschluß der Mitgliederver
sammlung oder eines anderen Vereinsorgans bestimmt wer
den. Ist der Zweck des Vereins nicht auf einen wirtschaft
lichen Geschäftsbetrieb gerichtet, so kann die Mitglieder
versammlung auch ohne eine solche Vorschrift das Ver
mögen einer öffentlichen Stiftung oder Anstalt zuweisen.

(3) Fehlt es an einer Bestimmung der Anfallberechtigten, 
so fällt das Vermögen, wenn der Verein nach der Satzung 
ausschließlich den Interessen seiner Mitglieder diente, an
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